
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

Informationen zur Stimmrechtsvollmacht

Verfahren für die Stimmrechtsabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zusätzlich  bietet  die GESELLSCHAFT  ihren  Aktionären  an,  von  der  GESELLSCHAFT  benannte 

weisungsgebundene  Stimmrechtsvertreter  bereits  vor  der  Hauptversammlung  zu 

bevollmächtigen  und  diesen  Weisungen  für  die  Ausübung  des  Stimmrechts  in  der 

Hauptversammlung zu erteilen.

Die  Aktionäre,  die  den  von  der  GESELLSCHAFT  benannten  Stimmrechtsvertretern  eine 

Vollmacht  erteilen  möchten,  können  hierzu  das  Formular  auf  der  Eintrittskarte  zur 

Hauptversammlung verwenden, die bei form- und fristgerechter Anmeldung zugesandt wird.

Sofern  die  von der  GESELLSCHAFT  benannten  Stimmrechtsvertreter  bevollmächtigt  werden,

sind  diesen  in  jedem  Fall  Weisungen  für  die  Ausübung  des  Stimmrechts  zu  erteilen.  Soweit

keine oder keine eindeutige Weisung zu einem Punkt der Tagesordnung erteilt wird, werden

sich  die  Stimmrechtsvertreter  der  Stimme  enthalten.  Die  Stimmrechtsvertreter  sind 

verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte weisungsgemäß abzustimmen.

Die Vollmachten und Weisungen an die von der GESELLSCHAFT benannten  Stimmrechtsvertreter 

postalisch,Eintrittskartedermitzusammensind oderTelefaxper

per  

     

 

 

E-Mail  bis  spätestens  zum  Ablauf  des 15. Mai  2019 (24:00 Uhr) an  folgende  Adresse  zu 

übermitteln:

SPORTTOTAL AG

c/o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax: +49 (0) 89 30903-74675

E-Mail: SPORTTOTAL-HV2019@computershare.de

 

 

dieanWeisungenmitVollmachtenkönnenHauptversammlungderTagAm

Stimmrechtsver EinderanGESELLSCHAFTdertreter - derAusgangskontrolleund

 

 

 

Hauptversammlung erteilt und widerrufen werden.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung finden die Aktionäre auf der Internetseite 

der  GESELLSCHAFT  (https://www.sporttotal.com/investor-relations im  Bereich

„Hauptversammlung“).  




